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Neuordnung der Pflegefinanzierung 

Sorgfältige Umsetzung zwingend erforderlich 

 

Die Gesundheits-, die Finanz- und die Sozialdirektorenkonferenz (GDK, FDK und SODK) 

verlangen vom Bundesrat einhellig die Gewährung der notwenigen Zeit für die Umsetzung 

der Neuordnung der Pflegefinanzierung. Es ist völlig ausgeschlossen, dass die Kantone 

diese komplexe Materie bereits auf den 1. Juli 2009 umsetzen könnten, wie dies das EDI 

in der Vernehmlassungsvorlage vorschlägt. Auch im Interesse der Pflegebedürftigen und 

der Leistungserbringer ist eine geordnete Umsetzung unabdingbar. 

Das Parlament hat am 13.6.2008 die Neuordnung der Pflegefinanzierung beschlossen. Diese 

führt zu einer finanziellen Entlastung der pflegebedürftigen Personen im Heim. Die Kantone und 

Gemeinden müssen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen voraussichtlich insgesamt 350 

Mio. CHF mehr übernehmen. Diese Finanzmittel müssen zuerst bereitgestellt werden.  

Die Verordnungsentwürfe lassen überdies zahlreiche Fragen offen, welche nun voraussichtlich 

auf kantonaler Ebene unter Einbezug der Leistungserbringer geregelt werden müssen. Für eine 

geregelte Umsetzung unter Rechtssicherheit für die Pflegebedürftigen und für die Leistungserb-

ringer, die Koordination mit den Gemeinden und den anderen Sozialversicherung ist eine In-

kraftsetzung frühestens per 1.1.2011 möglich und immer noch ambitiös. Als Grundlage müssen 

die definitiven Vorordnungsbestimmungen vorliegen, welche erst in Vernehmlassung sind und 

mit denen zusammen der Bundesrat auch den Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmt.  

Die drei Fachkonferenzen monieren überdies, dass die Beiträge der Krankenversicherer im Ver-

ordnungsentwurf zu tief veranschlagt wurden. Der Gesetzgeber hatte bestimmt, dass die Kran-

kenkassen dasselbe Finanzierungsvolumen, nicht mehr und nicht weniger, aufwenden sollen wie 

bisher. Mit den vorgesehenen Beiträgen würden aber die Kassen um rund 270 Mio. CHF entlas-

tet, dies zu weiteren Lasten der Kantone und Gemeinden.  
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